
Gemeinde Ruppichteroth,  
6. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 1.01/3 Ruppichteroth-Mitte im Bereich "Ecke 
Burgstraße/Pfarrgasse/B478" 

  
Wesentliche Inhalte der von den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorge-
brachten Stellungnahmen  

 
Lfd.  
Nr. 

Eingaben-
steller 

Datum Wesentliche Inhalte der Anregungen Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 
T1 Aggerverband 

 
Frau Nagel 

27.01.22 – Der Aggerverband verweist auf 
die Stellungnahme vom 
03.09.2020. Diese wird nachfol-
gend wiedergegeben: 
 

– Aus Sicht der Abwasserbehand-
lung ergeben sich keine Beden-
ken. Das Gebiet ist im Netzplan 
der KA Büchel als Mischsystem 
enthalten. 

– Aus Sicht der Gewässerentwick-
lung befinden sich innerhalb des 
Planungsbereichs keine Oberflä-
chengewässer, eine Betroffenheit 
des Bereiches Fließgewässer 
des Aggerverbands ist eventuell 
nur indirekt, im Zusammenhang 
mit der geplanten Niederschlags-
wasserbeseitigung gegeben. Es 
werden Hinweise zur künftigen 
Niederschlagsentwässerung ge-
geben: Durch die bauliche Ver-
dichtung und Versiegelung erge-
ben sich ggf. Änderungen in der 
Niederschlagswasserbeseitigung. 
In Abhängigkeit der gegebenen 
hydrogeologischen Verhältnisse 
ist der Versickerung von Nieder-
schlagswässern vor Ort gegen-
über der punktuellen Einleitung in 
ein Gewässer oder in die Misch-
wasserkanalisation Vorrang ein-
zuräumen. 

 
 
 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen.  
 
 
 

– Die aktuelle Planung sieht eine 
Rückhaltung des Niederschlags-
wassers auf den Grundstücken 
sowie eine gedrosselte Einlei-
tung in den Mischwasserkanal 
vor. In Bezug auf Starkregener-
eignisse ist ein Rückhalt des Nie-
derschlagswassers über eine 
Zisterne geplant.  
Ein Entwässerungskonzept (Ver-
sickerung) kann unter Berück-
sichtigung der hydrogeologi-
schen Verhältnisse im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfah-
rens erstellt werden. Es sind aus-
reichend technische Möglichkei-
ten gegeben. 
 
 

 
 
 
 
 
Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen. 

T2 Bezirksregie-
rung Köln 
Dezernat 54 – 
Gewässerent-
wicklung 
 
Frau Fischen-
ich 

01.02.22 – Keine Betroffenheit – Entfällt.  

T3 Einzelhan-
delsverband 
Bonn-Rhein-
Sieg-Euskir-
chen 
 
Herr Vassiliou 

24.01.22 – Keine Bedenken. – Entfällt.  

T4 LVR-Amt für 
Denkmal-
pflege im 
Rheinland 
 
Frau Hama-
cher 

21.01.22 – Durch das Bauvorhaben sind 
zwei Denkmäler betroffen. Die 
Mauer entlang der Burgstraße 
sowie (durch Eingriff in dessen 
Umgebungsbereich) das ehema-
lige Schullandheim Burgstraße 
28. Es wird darum gebeten, die 
beiden Denkmäler im Planent-
wurf gemäß Planzeichenverord-
nung mit einem "D" zu kenn-
zeichnen. In der Begründung sind 
die Auswirkungen auf Kunst- und 

– Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. Die benannten 
Denkmäler wurden im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens 
betrachtet. In Bezug auf den Um-
gebungsschutz des benannten 
Denkmales (Schullandheim – 
Burgstraße 26a und Pfarrgasse 
2a) wurden im Vorfeld des Be-
bauungsplanverfahrens Abstim-
mungen mit der Denkmalschutz-
behörde geführt. Im Ergebnis 

Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen. Die Un-
terlagen zum Be-
bauungsplanver-
fahren inklusive 
Umweltbericht 
werden durch re-
daktionelle Hin-
weise zum Denk-
mal ergänzt.  
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Kulturgut darzustellen. Im Vorfeld 
der Planung hat bereits ein inten-
siver Austausch mit dem LVR-
ADR stattgefunden; eine Stel-
lungnahme zu dem Bauvorhaben 
in Bezug auf die Burgstraße 28 
hatte ich am 09.01.2020 abgege-
ben: 
"Auch wenn das Haus 2 gegen-
über dem benachbarten Denkmal 
Burgstraße 28 ein gutes Stück 
höher ist, so halte ich durch das 
Bauvolumen, den Abstand und 
die Höhenentwicklung für verträg-
lich – eine Beeinträchtigung des 
Erscheinungsbildes des Denk-
mals Burgstraße 28 durch Eingriff 
in den Umgebungsbereich des 
Denkmals ist meines Erachtens 
nicht gegeben". Diese Stellung-
nahme wird aufrecht gehalten. 
 
 
 
 

– Der Umgang mit der Mauer ist 
bereits Gegenstand von Abstim-
mungen im Rahmen eines aktuel-
len Erlaubnisverfahrens mit der 
Unteren Denkmalbehörde. 
Grundsätzlich stehen alle Maß-
nahmen, die die Mauer betreffen, 
unter dem Erlaubnisvorbehalt ge-
mäß § 9 DSchG NRW. 

wurde eine maximale bauliche 
Höhe für die geplante Bebauung 
abgestimmt, welche im Rahmen 
des Verfahrens festgesetzt 
wurde. Die Belange des Denk-
males sind dementsprechend be-
rücksichtigt und innerhalb der 
Unterlagen verankert. Um den 
Sachverhalt in Bezug auf das 
Schullandheim weiterführend zu. 
zu sichern, werden die Unterla-
gen zum Bebauungsplanverfah-
ren um einen redaktionellen Hin-
weis ergänzt. Die Inhalte und 
Festsetzungen bleiben hiervon 
unberührt. Der Stellungnahme 
wird insoweit gefolgt. 
In Bezug auf die Kennzeichnung 
der Denkmäler gemäß Planzei-
chenverordnung wird darauf hin-
gewiesen, dass diese nicht inner-
halb des B-Plan-Geltungsberei-
ches liegen und daher eine 
Kennzeichnung nicht möglich ist.  
  

– Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

T5 Landwirt-
schaftskam-
mer Nord-
rhein-Westfa-
len 
 
Herr Timmer 

04.02.22 – Gegen die Planung bestehen 
keine Bedenken. 

– Auf Grund der Zielsetzung in § 1 
BNatSchG ist kein weiterer Kom-
pensationsbedarf für einen Ein-
griff in das Schutzgut Boden er-
forderlich. So wird in § 1 Abs. 3 
Nr. 2 BNatSchG ausdrücklich der 
Erhalt des Bodens und seiner 
Funktionen im Naturhaushalt zum 
Gesetzeswerk erhoben und findet 
in allen einschlägigen Verfahren 
zur Berechnung des Ausgleichs- 
und Kompensationsbedarfs Be-
rücksichtigung. Daher fehlt für 
eine zusätzliche Kompensation 
des Eingriffs in das Schutzgut 
Boden u. E. die Rechtsgrundlage. 
Deshalb halten wir die im Land-
schaftspflegerischen Fachbeitrag 
unter Nr. 6.2 zusätzlich vorge-
nommene "Eingriffsbewertung 
Boden" nach der Bewertungsme-
thode "Oberbergisches Verfah-
ren" für nicht rechtmäßig. Der 
Ausgleich der hier zu Unrecht er-
rechneten 8.224 Boden-Wert-
punkte für den Eingriff in den Bo-
den geht gleichermaßen zu Las-
ten des Planungsträgers und der 
Land- bzw. Forstwirtschaft die 

´ 
 

– Aufgrund der besonderen Be-
deutung der Böden im Natur-
haushalt werden im Rhein-Sieg-
Kreis für Eingriffe in das Boden-
potential besondere Bewertungs-
verfahren und Ausgleichsforde-
rungen erhoben. Grundlage hier-
für ist die Bundes- Bodenschutz- 
und Altlastenverordnung 
(BBodSchG) sowie das Landes-
bodenschutzgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen 
(LbodSchG). Es wurden im Rah-
men der Aufstellung des BP-Nr. 
1.01/3 „Ruppichteroth Mitte“ Aus-
gleichsmaßnahmen in der Ge-
meinde Ruppichteroth festgelegt, 
die gemäß des Bewertungsver-
fahrens für Eingriffe in den Bo-
den auf der gleichen Fläche Auf-
wertungen sowohl für das Bio-
toppotenzial, als auch für den 
Boden herbeiführen. Der Aus-
gleich für Biotope und Boden er-
folgt also komplementär. Zusätz-
liche landwirtschaftliche Flächen 
zum Ausgleich der Bodenfunktio-
nen werden nicht beansprucht. 
 

 
 
Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen 
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Kompensationsflächen bereitstel-
len muss. 

 
 

T6 Landesbe-
triebe Wald 
und Holz 
NRW 
 
Frau Nolden-
Seemann 
 

23.02.22 – Es bestehen keine Bedenken. 
– Die geplanten Ausgleichsmaß-

nahmen sollen in der Gemarkung 
Winterscheid, Flur 5, Flurstücke 
171 und 172 erfolgen. In einem 
Laubholzbestand sollen Eichen 
bis zum Zerfall belassen bleiben. 
Auf den wichtigen Aspekt, im 
Falle der Verkehrssicherung, den 
Laubholzbestand eingreifen zu 
können, wurde im Landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag hinge-
wiesen. Diese Verpflichtung bzw. 
Notwendigkeit im Notfall wird 
rechtlich immer möglich sein. 
Die angestrebte Sukzession in di-
rekter Nachbarschaft des Laub-
holzbestandes wird mittel- bis 
langfristig zur Waldeigenschaft 
führen. Der besondere Verfah-
rensschritt in Form eines Erstauf-
forstungsverfahrens bzw. der Re-
gelung im Rahmen des Bebau-
ungsplanes kann sich auf die 
Festsetzung als Ausgleichsfläche 
mit dem Ziel "Wald" beschränken.  

 
– Die Hinweise werden zur Kennt-

nis genommen. Die im Rahmen 
des Bebauungsplanes aufgeführ-
ten Maßnahmen sind als Hinweis 
aufgeführt. Eine Festsetzung er-
folgt lediglich auf Grundlage der 
im Landschaftspflegerischen 
Fachbeitrag aufgeführten Ein-
griffsbewertung. Das Defizit, wel-
ches durch das Vorhaben ausge-
löst wird, wird gleichwertig kom-
pensiert. 

 
Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen. 

T7 LVR – Immo-
bilienmanage-
ment, Haus-
halt, Gebäu-
deservice 
 
Herr Ludes 

16.02.22 
 

– Es bestehen keine Bedenken. 
– Die Stellungnahme gilt nicht für 

das LVR - Amt für Denkmalpflege 
im Rheinland in Pulheim und das 
LVR – Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland in Bonn; es 
wird darum gebeten, die Stellung-
nahmen gesondert einzuholen. 

 

 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Die entsprechenden 
Dienststellen wurden im Rahmen 
des Verfahrens beteiligt. 

 

 
Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen. 

T8 Rhein-Sieg-
Kreis 
Referat Wirt-
schaftsförde-
rung und 
Strategische 
Kreisentwick-
lung 
 
Frau Koll-
mann 

23.02.22 Immissionsschutz 
– Die im Entwurf vorgelegte schall-

technische Untersuchung – AC-
CON Bericht Nr.: ACB 0521 – 
408567 – 461 legt dar, das, dass 
Vorhaben unter den genannten 
Voraussetzungen aus immissi-
onsschutzrechtlicher Sicht durch-
führbar ist. Dem schließt sich das 
Amt für Umwelt und Naturschutz 
an. Die Problematik zur Ver-
kehrslärmsituation wurde von hier 
aus nicht geprüft. 
 

Abfallwirtschaft 
– Der Einbau von Recyclingbau-

stoffen ist nur nach vorhergehen-
der Wasserrechtlicher Erlaubnis 
zulässig. Im Rahmen der Baureif-
machung der Grundstücke anfal-
lendes bauschutthaltiges oder or-
ganoleptisch auffälliges Boden-
material (z. B. Bodenauffüllun-
gen) ist ordnungsgemäß zu ent-
sorgen. Die Entsorgungswege 

 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen. 
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des abzufahrenden Bodenaus-
hubs sind vor der Abfuhr dem 
RSK, Amt für Umwelt- und Natur-
schutz – Sachgebiet "Gewerbli-
che Abfallwirtschaft" – anzuzei-
gen. Dazu ist die Entsorgungsan-
lage anzugeben oder die Was-
serrechtliche Erlaubnis (Anzeige) 
der Einbaustelle vorzulegen. 

 
Bauaufsicht 
– Aus Sicht der Bauaufsicht wird es 

kritisch gesehen, dass bei Zuläs-
sigkeit von Flach- als auch Sattel-
dächern lediglich die Zahl der 
Vollgeschosse sowie die Gebäu-
dehöhen festgesetzt sind. Im Hin-
blick auf die neue Definition des 
Vollgeschosses in der BauO 
(Wegfall Staffelgeschoss), kann 
das oberste Geschoss nunmehr 
an drei Seiten auf der Außen-
wand aufstehen und als Vollge-
schoss in Erscheinung treten. Es 
wird empfohlen, auch im Hinblick 
auf das Ortsbild, nur geneigte 
Dächer zuzulassen. Zudem wird 
empfohlen, die Attikahöhe niedri-
ger als die Firsthöhe festzuset-
zen. Sollte man an Flachdächern 
festhalten, sollte aus gestalteri-
schen Gründen festgelegt wer-
den, dass das oberste Flach-
dachgeschoss zum überwiegen-
den Teil von der Außenwand zu-
rückspringt. 
 
 
 
 
 
 

 
Verkehr und Mobilität sowie Ver-
kehrssicherung/Verkehrslenkung 
– Geh- und Radwege: Die Planung 

der Öffentlichen Verkehrsfläche 
sieht so aus, dass die vorhande-
nen Stellplätze erhalten bleiben, 
der vorhandene Geh- und Rad-
weg auch künftig hinter den Stell-
plätzen verläuft und in dem Be-
reich, in dem die Zufahrt zur TG 
geplant ist, wieder an die Fahr-
bahn der B 478 geführt wird. 
Diese Stelle ist kritisch, da Rad-
fahrer zunächst durch die parken-
den Fahrzeuge verdeckt und 
dann für den Kfz-Fahrer sehr 
plötzlich erkennbar werden, wäh-
rend sich der Kfz-Fahrer auf den 
Abbiegevorgang konzentriert. Die 
gleichen kritischen Sichtbezie-
hungen herrschen auch zwischen 
Radfahrern und Fahrzeugführern, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Die Festsetzung von 
Vollgeschossen in Kombination 
mit einer maximalen Gebäude-
höhe ü. NHN bildet die vorlie-
gende Planung vollumfänglich ab 
und limitiert das Vorhaben in sei-
ner Höhenentwicklung. Es wird 
gesondert darauf hingewiesen, 
dass sich die geplante Höhen-
entwicklung auch an den örtli-
chen Gegebenheiten (ansteigen-
des Geländeniveau bzw. Gelän-
deverlauf) orientiert. Die Höhen-
entwicklung sowie Gestaltung 
des Vorhabens wurden mit der 
Gemeinde sowie auch der Denk-
malbehörde (Umgebungsbereich 
Denkmalschutz) abgestimmt. Die 
mit der Gemeinde abgestimmte 
Gestaltung wird im Rahmen des 
Städtebaulichen Vertrages gesi-
chert. In Bezug auf das Ortsbild 
wird darauf hingewiesen, dass 
Flachdächer bereits in der Um-
gebung vorhanden sind. Darüber 
hinaus entspricht die Ausbildung 
von Flachdächern einer moder-
nen und kostengünstigen Bau-
weise. Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen.  
 
 

 
– Die Hinweise werden zur Kennt-

nis genommen. Eine bauliche 
Veränderung der öffentlichen 
Verkehrsfläche bzw. der Stell-
platzsituation ist nicht Gegen-
stand der Planung bzw. des Ver-
fahrens. Es wird gesondert da-
rauf hingewiesen, dass die vor-
liegende Konzeption bereits den 
Aspekt der Verkehrssicherheit, 
durch freihalten von Flächen im 
Bereich der Zufahrt, so dass hin-
reichende Sichtbeziehungen ge-
geben sind, berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen. Die Aus-
gestaltung der 
Nicht-Vollge-
schosse wird im 
Rahmen des städ-
tebaulichen Ver-
trages gesichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen.  
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die aus der Tiefgarage rausfah-
ren und in die B 478 einbiegen 
wollen. Auch hier sind oft sehr 
schnell fahrenden Radfahrer 
nicht im Fokus der Autofahrer. 
Um die Verkehrssituation zu ver-
bessern, wäre eine Verlegung 
der geplanten TG-Zufahrt sinn-
voll. Alternativ könnten, die 
Schrägstellplätze komplett entfal-
len oder einzelne, wenige Stell-
plätze in Längsaufstellung ge-
plant werden. Hier wäre der 
Nachweis der Sichtbeziehung auf 
Radfahrer erforderlich. Der ge-
meinsame oder getrennte Geh- 
und Radweg sollte in jedem Fall 
gemäß den neusten Vorgaben 
verbreitert werden. Die Öffentli-
che Verkehrsfläche auf der nörd-
lichen Seite der B 478 sollte 
überplant und die Aufteilung (Par-
ken, Fuß- und Radverkehr, ein- 
und ausfahrender Verkehr der 
Tiefgarage) neu geregelt werden. 

– Öffentliche Stellplätze: In diesem 
Zusammenhang stellt sich die 
Frage, wo genau die in der Be-
gründung erwähnten 25 oberirdi-
schen Stellplätze für Anwohner, 
Besucher und Beschäftigte ange-
legt werden sollen. In der Be-
gründung wird erläutert, dass 
diese Stellplätze auf den Grund-
stücken 446 bis 470 angelegt 
werden sollen, in der Visualisie-
rung und im Plan ist an dieser 
Stelle dagegen ein (weißes) Ge-
bäude vorgesehen. Es wird um 
Klarstellung gebeten. Darüber 
hinaus ist es sinnvoll, Stellplätze 
– und insbesondere Stellplätze 
für mobilitätseingeschränkte 
Menschen niveaugleich und in 
der Nähe des Gebäudes anzule-
gen. 

 
Erneuerbare Energie 
– Den Erfordernissen des Klima-

schutzes soll gemäß 1 a Abs. 5 
BauGB sowohl durch Maßnah-
men, die dem Klimawandel ent-
gegenwirken, als auch durch sol-
che, die der Anpassung an dem 
Klimawandel dienen, Rechnung 
getragen werden. Daher sollte, 
wie bereits in der Stellungnahme 
vom 24.09.2020 darauf hingewie-
sen, der Einsatz von erneuerba-
ren Energieanlagen geprüft wer-
den. 
Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB 
soll bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne die Nutzung erneuerba-
rer Energien sowie die sparsame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Die Planung sieht eine Verortung 

der Parkplätze um das Solitärge-
bäude vor. Hierdurch wird eine 
direkte Anbindung zu den ge-
planten Nutzungen (Ärztehaus) 
sichergestellt. Die Planung wird 
entsprechend weitergeleitet bzw. 
Zur Verfügung gestellt. Der Stel-
lungnahme wird durch Weiterlei-
tung der Planung gefolgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Die Hinweise werden zur Kennt-

nis genommen. Es wurden Mög-
lichkeiten bzw. Maßnahmen zum 
Klimaschutz im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens betrach-
tet. Diese sind unter anderem im 
Umweltbericht zum Bebauungs-
plan aufgeführt. Darüber hinaus 
wird die Ausbildung von Solar-
energetischen Anlagen (z. B. 
Photovoltaik) im Rahmen der Hö-
henfestsetzung berücksichtigt. 
Auch die Ausbildung bzw. die 
Festsetzung zur Begrünung von 
Flachdächern beachtet die Anfor-
derungen an den Klimawandel. 
Eine konkrete Berücksichtigung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen. Die Plan-
unterlagen wer-
den weitergelei-
tet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen. 
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und effiziente Nutzung von Ener-
gie berücksichtigt werden. Wie 
bereits mit Stellungnahme vom 
24.09.2020 mitgeteilt, besitzt das 
entsprechende Plangebiet nach 
Auskunft des Solardachkatasters 
des RSK ein solarenergetisches 
Flächenpotential bei Solarthermie 
von 48080-4120 kWh/m²/a sowie 
bei Photovoltaik von 1021-1031 
kWh/m²/a. Damit eignet sich das 
Plangebiet hervorragend für den 
Einsatz erneuerbarer Energien. 
Eine Aufnahme entsprechender 
Hinweise in die Planunterlagen 
ist bisher nicht ersichtlich. Es wird 
konkret empfohlen, den Einsatz 
von Solarmodulen ortsfester 
technischer Anlagen selbstständi-
ger Art nebst möglicher Wir-
kungsgradsteigerung durch Ver-
dunstungskälte und dadurch er-
zeugte Kühlung der Oberflächen-
temperatur auf den geplanten 
Gründachflächenanlagen zu prü-
fen. Des Weiteren wird angeregt, 
auf eine Umsetzung solcher 
Maßnahmen hinzuwirken. 

der benannten Maßnahmen er-
folgt jedoch erst im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens. Es 
wird jedoch darauf hingewiesen, 
dass die Festsetzungen eine effi-
ziente Nutzung von Energie be-
rücksichtigen und dementspre-
chend auch ermöglichen.  
 

 
 

T9 Amt für Be-
völkerungs-
schutz – 
Brandschutz-
dienststelle 
 
Herr Blinzler 

25.01.22 Vorbeugender Brandschutz 
– Für Gebäude mit > 3 Vollge-

schossen und einer Grundflä-
chenzahl von 0,8 ist eine Lösch-
wassermenge von 1.600 Liter pro 
Minute für mindestens zwei Stun-
den erforderlich. Die gesamte 
Löschwassermenge ist in einem 
Radius von 300 m um das Ge-
bäude herum sicherzustellen. In 
einem Abstand von max. 100 m 
ist eine Entnahmestelle für die 
Feuerwehr vorzusehen. 

– Die in dem Gebiet geplanten Ge-
bäude müssen über eine für Feu-
erwehrfahrzeuge befahrbare Zu-
fahrt (öffentliche Straße) erreich-
bar sein. Sollten Gebäude oder 
Gebäudeteile mehr als 50 m von 
der öffentlichen Verkehrsfläche 
entfernt sein ist eine befahrbare 
Zufahrt gemäß § 5 der BauO 
NRW zu planen und entspre-
chend zu kennzeichnen. Bei der 
Ausführung einer Feuerwehrzu-
fahrt bzw. Aufstell- und Bewe-
gungsflächen, sind die Muster-
Richtlinien über Flächen für die 
Feuerwehr in Fassung Februar 
2007 zu beachten. 

– Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Feuerwehr Ruppichteroth 
über keine Kraftfahrdrehleiter ver-
fügt und somit der 2. Rettungs-
weg über die tragbare Leiter der 
Feuerwehr, welche bis max. ins 

 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Gemäß Löschwas-
serkataster der Gemeinde Rup-
pichteroth, ist die notwendige 
Löschwassermenge über eine 
Dauer von 2 Stunden sicherge-
stellt.  
 
 
 
 

 
– Die Hinweise werden zur Kennt-

nis genommen. Die brandschutz-
technischen Anforderungen in 
Bezug auf die Zufahrt sowie der 
Erreichbarkeit von Gebäudetei-
len, welche mehr als 50 m von 
der öffentlichen Verkehrsfläche 
entfernt liegen, wurden im Rah-
men der Planung berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Der Sachverhalt 
wurde im Rahmen der Planung 
berücksichtigt. 

 
 

 
Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen. 
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2. Obergeschoss reicht, sicherge-
stellt werden muss. Bei Bauvor-
haben ab Gebäude der Gebäu-
deklasse 4 ist der 2. Rettungs-
weg baulich sicherzustellen. 

T10 Straßen NRW 
 
Herr 
Czymmeck 

01.03.22 – Die Anmerkungen wurden in den 
aktuellen Unterlagen zur Bauleit-
planung übernommen. Es beste-
hen keine Bedenken. 

 

– Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. 

 
 

Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen. 

T11 WestNetz 
GmbH 
 
Herr Tallack 

21.02.22 – Auf der Liegenschaft befindet 
sich ein Nsp.-Netzanschluss, so-
wie im südlichen Bereich an der 
Brölstraße Anlagen der Straßen-
beleuchtung. 

– Es wird um eine Beteiligung im 
weiteren Verfahren gebeten. 

– Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. Eine weitere Be-
teiligung wird erfolgen. 

 

Es wird beschlos-
sen, die Hinweise 
zur Kenntnis zu 
nehmen. 

 
Stand: 12.05.2022  


